
Art. 89 Sozialistische Gesetzlichkeit und Rechtspflege

Artikel 89
(1) Gesetze und andere allgemeinverbindliche Rechtsvorschriften der Deut

schen Demokratischen Republik werden im Gesetzblatt und anderweitig veröf
fentlicht.

(2) Rechtsvorschriften der örtlichen Volksvertretungen und ihrer Organe wer
den in geeigneter Form veröffentlicht.

(3) Rechtsvorschriften dürfen der Verfassung nicht widersprechen. Über 
Zweifel an der Verfassungsmäßigkeit von Rechtsvorschriften entscheidet die 
Volkskammer.

Ursprüngliche Fassung des Abs. 3:
(3) Rechtsvorschriften dürfen der Verfassung nicht widersprechen. Über Zweifel an der Ver

fassungsmäßig keit von Rechtsvorschriften des Ministerrates und anderer staatlicher Organe ent
scheidet der Staatsrat.

Ursprüngliche Fassung des Art. 71 Abs. 3:
(3) Der Staatsrat legt die Verfassung und die Gesetze verbindlich aus, soweit dies nicht durch 

die Volkskammer selbst erfolgt.
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